
Auswirkung der Dieselmanipulation
auf die Arbeit der Zulassungsstelle

Anlage 1

auf die Arbeit der Zulassungsstelle
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Zeitlicher Ablauf I

09/2015 
Bekanntwerden 

der Manipulations-
vorwürfe gegen 

VW

11/2015 
Verhängen von 

Zulassungssperren 
für Neufahrzeuge 

(VW Konzern)

10/2015 
Rückruf der 

betroffenen VW-
Fahrzeuge durch 

das KBA

01/2016
Erste Anschreiben 

an die 
Fahrzeughalter 

(Softwareupdate)
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Zeitlicher Ablauf II

01/2017 
„Endgültige“ 

Verfahrensklärung 
bei Erstzulassungs-

Hindernissen

08/2017 
Erste Mitteilungen 
über nicht erfolgte 
Rückrufteilnahmen 

(Amarok) an 
Zulassungsstellen

03/2018
Erstzulassungs-

hindernisse
bei weiteren 

Fahrzeugherstellern

07/2017 
Bekanntgabe des 

geplanten 
Rückrufablaufes 
durch das KBA

11/2017
Erste 

ordnungsbehördliche 
Verfahren bei der 

Zulassungsstelle des  
Kreises Unna
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Auswirkung der Dieselmanipulation
auf die Arbeit der Zulassungsstelleauf die Arbeit der Zulassungsstelle
Auswirkungen im Schaltergeschäft
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Auswirkungen auf die Arbeit in der 
Zulassungsstelle – Prüfungsmehraufwand
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Auswirkungen auf die Arbeit in der 
Zulassungsstelle – Prüfungsmehraufwand II

� Ab 11/2015 manuelle Überprüfung bei Neuzulassungen der 

Marken

• Seat 

• Skoda

• VW• VW

� Zusätzlich

• ab 01/2016 Audi

• ab 08/2017 Porsche

• ab 03/2018 BMW

• ab 05/2018 Daimler AG
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Auswirkungen auf die Arbeit in der 
Zulassungsstelle – Beratungsmehraufwand

� Große Verunsicherung bei den Bürgerinnen und Bürgern

� Viele Fehlinformationen in den Medien
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Lohnt sich der 
Dieselkauf noch?



Auswirkung der Dieselmanipulation
auf die Arbeit der Zulassungsstelleauf die Arbeit der Zulassungsstelle
Auswirkungen auf die Überwachung der 
Halterpflichten
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Auswirkungen auf die Arbeit in der Überwachung 
der Halterpflichten – Rechtliche Einordnung
� Erlangen der EG-Typgenehmigung durch „Manipulation“

� Teilweiser Widerruf der Typgenehmigung durch das KBA

• Rückwirkende  Anordnung von Nebenbestimmungen durch einen 

Nachtrag zur Typgenehmigung

• Nebenbestimmungen = Rückruf der Fahrzeuge z.B. zur Installation 

eines Softwareupdates
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eines Softwareupdates

• Fahrzeuge, die nicht an der Rückrufaktion teilnehmen entsprechen nicht 

der Typgenehmigung und damit nicht mehr den gesetzlichen 

Vorschriften

� Unterschiedliche Mängelbegriffe

• Zivilrechtlich: „Abweichend vom vereinbarten Zustand“

• Verwaltungsrechtlich: „Abweichend von den gesetzlichen Vorschriften“



Auswirkungen auf die Arbeit in der Überwachung 
der Halterpflichten – Verfahrensbeschreibung

Vorlauf

• Anschreiben des Herstellers
• Anschreiben des KBA mit Hinweis auf mögliche Zwangsmaßnahmen der Zulassungsstelle

Anhörung

• Frist von vier Wochen zur Durchführung des Softwareupdates oder Abmeldung des Fahrzeugs
• Gelegenheit zur Stellungnahme
• 121 Vorgänge

Ordnungs
verfügung

• Untersagung des Betriebs im öffentlichen Straßenverkehr
• Keine Anordnung der „sofortigen Vollziehung“
• 18 Vorgänge

Zwangs
mittel

• Festsetzungsbescheid
• Zwangsweise Außerbetriebsetzung durch den Außendienst
• 2 Vorgänge
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Auswirkungen auf die Arbeit in der Überwachung 
der Halterpflichten – Verfahrensbeschreibung II
� Sofortige Vollziehung

• Die Zwangsmittelfestsetzung erfolgt vier Tage nach Bekanntgabe der 
Ordnungsverfügung

• Eine Klage gegen die Betriebsuntersagung hat keine aufschiebende 
Wirkung

• Auch bei einer Klage vor dem Verwaltungsgericht muss die 
Ordnungsverfügung befolgt werden
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Ordnungsverfügung befolgt werden

� Gestrecktes Verfahren

• Der Festsetzungsbescheid kann erst nach Bestandskraft der 
Ordnungsverfügung erlassen werden

• Bestandskraft tritt ein, wenn nicht innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage gegen die Betriebsuntersagung eingereicht wurde

• Erst nach der Festsetzung erfolgt die Vollstreckung (Zwangsentstempelung)

• Bei einer Klage muss die Betriebsuntersagung zunächst nicht befolgt 
werden



Auswirkungen auf die Arbeit in der Überwachung 
der Halterpflichten – Mehraufwand
� Erstellen von gesonderten Musterschreiben für das Mängelverfahren

• Anhörung

• Betriebsuntersagung

� Zusätzliches Fallaufkommen

� Individuelle Ordnungsverfügungen bei Stellungnahmen der Betroffenen 
oder deren Rechtsbeiständen (20 Verfahren mit Rechtsbeistand)
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oder deren Rechtsbeiständen (20 Verfahren mit Rechtsbeistand)

� Beratungsaufwand

• Ausführliche Nachfragen in sehr vielen Fällen

• Fragen nach Fristverlängerungen wegen anhängigen Klagen gegen den 
Hersteller

� Viele Klageverfahren

� Presseanfragen

� Statistikaufwand (08.06.2018)



Auswirkungen auf die Arbeit in der Überwachung 
der Halterpflichten – Klageverfahren
Argumentation der Halter und ihrer 
Rechtsbeistände

Rechtsauffassung der 
Zulassungsstelle

Das Update führt zu Nachteilen wie 
einem höherem Verbrauch

Fahrzeug entspricht der Genehmigung, 
vertragliche Sachmängel sind 
irrelevant

Das Update reicht nicht aus / 
funktioniert nicht richtig

Das KBA hat als 
Typgenehmigungsbehörde das Update 
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funktioniert nicht richtig Typgenehmigungsbehörde das Update 
genehmigt

Die Ursprungsgenehmigung ist wegen 
des Betruges erloschen und kann 
durch ein Update nicht geheilt werden

Eine Nichtigkeit der Genehmigung liegt 
nicht vor. Das KBA hat sich 
entschieden, die Genehmigung 
teilweise zu wiederrufen

Das Einspielen des Softwareupdates 
stört die Beweissicherung im 
Zivilverfahren

Es besteht die Möglichkeit vorab ein 
Gutachten durchzuführen. Zudem kann 
das Fahrzeug außerbetrieb gesetzt 
werden


